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Verlassen der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule ein Jahr berufsschulpflichtig.

§4
Lehrpersonal

(1) Berufsschulunterricht wird durch Lehrkräfte erteilt, die die dafür 
erforderliche fachliche und pädagogische Qualifikation erlangt haben.

(2) Andere Personen können unter Berücksichtigung ihrer Ausbil
dung und Berufserfahrung für begrenzte Zwecke und/oder vorüber
gehend zur Unterrichtserteilung durch den Träger eingesetzt werden.

§5
Organisation des Unterrichts

(1) Der Unterricht wird in aufsteigenden Jahrgangsklassen für 
Auszubildende eines Ausbildungsberufes oder mehrerer verwandter 
Ausbildungsberufe erteilt. Er wird entweder an einzelnen Unterrichts
tagen oder als Blockunterricht erteilt Der Unterricht kann im ersten 
Ausbildungsjahr auch als Vollzeitunterricht erteilt werden (Berufs
grundbildungsjahr).

(2) Für Berufsschulpflichtige ohne Berufsausbildungsverhältnis ist 
der Unterricht auch in Vollzeitform anzubieten.

(3) Die zuständige oberste Behörde wird ermächtigt, durch Rechts
verordnung Regelungen über den Unterricht in Vollzeitform nach § 5 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 zu treffen.

§ 6
Grundlagen des Unterrichts

(1) Der Unterricht für Auszubildende in anerkannten Ausbildungs
berufen (im Sinne des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerks
ordnung) erfolgt nach den von der Ständigen Konferenz der 
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland be
schlossenen Rahmenlehrplänen. Diese Rahmenlehrpläne können 
durch die Länder der DDR ergänzt werden. Bestehen solche 
Rahmenlehrpläne nicht, bestimmt die zuständige oberste Behörde die 
Unterrichtsinhalte.

(2) Der Unterricht und die Prüfungen für Auszubildende in 
Facharbeiterberufen entsprechend der Systematik der Facharbeiter
berufe der DDR erfolgt nach den dafür geltenden Ausbildungsunter
lagen und Prüfungsbestimmungen.

(3) Der allgemeinbildende Unterricht erfolgt nach den von der 
zuständigen obersten Behörde erlassenen Regelungen. Allgemein- 
und berufsbildende Lerninhalte sind zu verbinden.

(4) Die zuständige oberste Behörde erläßt Regelungen über die 
Stundentafeln und die Erteilung von Zeugnissen.

(5) Eine gesonderte Schulabschlußprüfung neben der Facharbeiter
prüfung findet nicht statt.

§7
Errichtung von Berufsschulen

(1) Die Träger sind verpflichtet, Berufsschulen zum 1. September 
1990 zu errichten. Sie tragen die Verantwortung für die Organisation 
und Verwaltung der Berufsschulen. Mehrere Träger können gemein
sam Berufsschulen errichten.

(2) Staatsunternehmen können nach Zustimmung des Ministeriums 
für Bildung und Wissenschaft Träger von Berufsschulen sein.

(3) Der Träger ist verpflichtet, für die Auszubildenden des 
Einzugsbereiches den Unterricht im erforderlichen Umfang sicherzu
stellen. Reicht die Anzahl der Auszubildenden nicht aus, eine 
Fachklassenbeschulung sicherzustellen, sind Fachklassen von Auszu
bildenden mehrerer Einzugsbereiche zu bilden. Dazu stimmen sich 
benachbarte Träger ab.

(4) Die zuständige oberste Behörde kann überregionale Fachklas
sen bilden und sie bestimmten Trägern zuordnen.

(5) Die Errichtung von Berufsschulen in Ausnahmefällen durch 
Unternehmen (Ersatzschulen) bedarf der Genehmigung durch die 
zuständige Behörde. Die Träger sind gehalten, dieses bei der 
Errichtung von Berufsschulen zu berücksichtigen.

§ 8

(1) Die Betriebsberufsschulen und kommunalen Berufsschulen sind 
zum 31. August 1990 aufgelöst. Die Betriebsschulen sind ab 1. Sep
tember 1990 für den theoretischen Unterricht der Lehrlinge nicht 
mehr zuständig. Ausnahmen von Satz 1 und Satz 2 regelt § 7 Abs. 2. 
Die Ausbildungs- und Kooperationsverträge bleiben hinsichtlich der 
praktischen Berufsausbildung unberührt.

(2) Grund und Boden sowie Gebäude (die bisher für den theoreti
schen Unterricht der Lehrlinge genutzt wurden) und das dazugehöri
ge Inventar der Betriebsberufsschule, Betriebsschule und kommuna
len Berufsschule gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in die 
Rechtsträgerschaft des örtlich zuständigen Trägers der Berufsschule 
kostenlos über1. Ist eine Aussonderung aus der Wirtschaftseinheit des 
bisherigen Trägers räumlich nicht möglich, sind dem Träger der 
Berufsschule die bisher für den theoretischen Unterricht der Lehrlin
ge genutzten Einrichtungen zur Nutzung gegen Erstattung anteiliger 
Betriebskosten zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Lehrlingswohnheime sind dem Träger spätestens bis zum 
31. Dezember 1990 kostenlos zur Nutzung zu übergeben. Lehrlings
wohnheime, die als solche nicht weiter genutzt werden, können von 
den Trägern einer anderen öffentlichen Nutzung zugeführt werden. 
Wohnrechte der Lehrlinge bleiben erhalten.

(4) Der theoretischen Berufsausbildung dienende Einrichtungen, 
einschließlich Lehrlingswohnheime sowie der zugehörige Grund und 
Boden, gehören nicht zur Konkursmasse und gehen im Falle des 
Konkurses in die Rechtsträgerschaft des örtlich zuständigen Trägers 
über.

(5) Die Arbeitsverhältnisse der Lehrkräfte für den Berufsschulun
terricht der Lehrlinge und der Erzieher an übernommenen Einrichtun
gen regeln sich nach § 59a AGB.1 2

§9

Kostenträgerschaft

(1) Beim Betrieb und der Unterhaltung von Berufsschulen werden 
die Träger vom Staat unterstützt

(2) Der Staat trägt die Kosten des Lehrpersonals.

(3) Bis zur Regelung durch Ländergesetze trägt der Staat auch die 
übrigen Kosten, insbesondere die für den ordnungsgemäßen Schulbe
trieb und den erforderlichen Sachaufwand sowie den Aufwand für das 
sonstige Personal.

(4) Schulgeld wird nicht erhoben.

§ 10

Aufsicht über die Berufsschulen

Die Aufsicht über die Berufsschulen hat der Staat.3

1 Vgl. § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 1990 zur Privatisierung und Reorganisation des 
volkseigenen Vermögens {Treuhandgesetz) (GBl. I Nr.33 S. 300)
§ 1 Abs. 2 Satz 2 des Treuhandgesetzes findet insoweit auch auf die Kreise Anwendung.

2 Zur Zeit gilt Arbeitsgesetzbuch der DDR i. d. F. des Gesetzes vom 22. Juni 1990 zur 
Änderung und Ergänzung des Arbeitsgesetzbuches (GBl. I Nr. 35 S. 371).

3 Zur Zeit gilt die Verordnung vom 30. Mai 1990 über die Bildung von vorläufigen 
Schulaufsichtsbehörden (GBl. 1 Nr. 32 S. 296).


